
11-939 der Beilagen zu den steno graphischen Protokollen des Nationalrates 
X1.Gesetzgebungsperiode 

11.1.1968 

454/J 

der 

nossen 
an die 

A n fra g e 

Abgeordneten Hel t e r Dr. S c r i n z i und Ge-

Frau Bundesminister für soziale Verwaltung. 

betreffend gerechtere Anrechnung von Mittelschul- und Hochschul-

zeiten als Ersatzzeiten für die Pensionsbemessung. 

-.-.-.-

Nach § 272 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz werden für die 

Pensionsbemessung Nittelschulzeiten mit h~chstens drei Jahren und Hoch

schulzeiten mit h~chstens vier Jahren - und zwar jedes volle Jahr nur 

mit sechs Monaten - als Ersatzzeiten angerechnet. 

Dies führt in der Praxis dazu, daß ein Pflichtschulabsolvent die 

H~chstpension, unter entsprechend günstigen Voraussetzungen, mit 60 
Jahren ~rreichen kann, während dies bei Absolventen h~herer Schultypen, 

wie einer ~11gemei~~i1denden höheren Schule, erst zu einem späteren 

Zeitpunkt der Fall ist. Noch ungünstiger wirken sich die gegenständlichen 

Bestimmungen des § 272 ASVG. in diesem Zusammenhang für Hochschulabsol

venten aus, denn diese vollenden vor Erreichung der für die H~chstpension 

notwendigen Beitragsjahre bereits das 65. Lebensjahr. 

Um zu gewährleisten, daß die Absolventen h~herer Schultypen bzw.von 

Hochschulen in Hinkunft bezüglich der H~glichkeit, die Höchstpenl5ion zu 

erreichen, die gleichen Höglichkeiten ha.ben wie die Pflichtschulabsol

venten, erscheint es notwendig, die Anrechenbarkeit der über das voll

endete 15. Lebensjahr hinausgehenden Berufsausbildungszeiten entsprechend 

hinau'zusetzen. Die unterzeichneten Abgeordneten richten ddher an die 

Frau Bundesminister für soziale Verwaltung die 

A n fra g e 

Sind Sie bereit, einen Ministcrial~ntwurf für eine Novelle zum 

ASVG. ausarbeiten zu lassen, durch welche die derzeitige Benachteiligung 
von 

von Absolventen höherer Schul typen und/Hochschulen in bezug auf die bög-

1ichkeit zur Erreichung der Höchstpension beseitigt wird? 

-.-.-.-.-
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